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VLP-Téatigkeitsbhericht 1975

Tatigkeitsbericht 1975 der Schweizerischen
Vereinigung fiir Landesplanung (VLP)

l. Einleitung

1. Die Tatigkeitsberichte 1974 und 1975
Werden an unserer Mitgliederversamm-
lung 1976 gemeinsam behandelt. Wir
betrachten daher beide als Einheit und
gestatten uns, im vorliegenden Tatig-
keitsbericht insbesondere die beiden
Srsten Kapitel (Einleitung und grund-
Satzliche Fragen) kiirzer als iiblich zu
halten. Der Umfang eines Tatigkeitsbe-
fichts ist nicht Spiegel dessen, was im
Vergangenen Jahr geleistet wurde.
Sonst hatten wir wohl Anlass, den Iang-
Sten Tétigkeitsbericht seit Jahrzehnten
Vorzulegen, war doch insbesondere
das Zentralsekretariat in einem aus-
Sergewdhnlich hohen Masse bean-
SPrucht. Das hangt unter anderem mit
der Schaffung einer schweizerischen
Zentralstelle fur Rechtsfragen der Er-
Schliessung und Enteignung, zu der wir
UNs im Herbst 1975 entschlossen
aben, zusammen. Diese hatte die Wie-
d.el’besetzung der Stelle eines vollamt-
'Chen Juristen zur Folge, nachdem wir
Uns wenige Monate vorher die neben-
arTltiliche Mitarbeit von Rechtsanwalt
inr. lur. Heinz Aemisegger, Oberrichter
o Schaffhausen, sichern konnten. Mit
stn Grund der besonders starken Bela-
Ung war auch die Mitarbeit bei der
Orbereitung der Kampagne fiir das
aumplanungsgesetz.

2.Im Frithjahr 1975 hauften sich bei der
rilakm-mg und fiir die Planer die Schwie-
e? eiten. Der Bund hatte wéhrend des
Sten Semesters 1975 keine rechtliche
'Undlage, um Beitriige an Orts- und
:glo‘nalplanungen zuzusichern.
i aktlonen, die teilweise lber das Ziel
Nausschossen, waren die Folge. Die
darugekam die Planungsmuldigkeit und
allen er hln_aus die Rez_essmn, die in
ek Bereichen -zu einem starken
. “%gang beim Besuch von Kursen
Irte, bei ihrem eigenen Kurswesen zu
e:';‘lsn- Sie konnte in der ersten Halfte
i €rgangenen Jahres nur drei Kurse
fi ern, Bomont und Martigny durch-
ren. Diese wurden recht gut besucht
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«Wenn das so weitergeht kann man den Prognosen

keine gute Prognose stellen.»

(E. A. K. in der NZZ Nr. 300 vom 27./28. Dezember 1975)

und verliefen erfolgreich. Die leitenden
Organe unserer Vereinigung ent-
schlossen sich nach den insgesamt
wenig erfreulichen Ergebnissen des
Kurswesens sogleich, das Risiko einzu-
gehen, im Herbst 1975 eine grosse Ver-
anstaltung zu organisieren. Dieses
Risiko hat sich gelohnt. Am 25. Novem-
ber 1975 besuchten etwas mehr als 600
Personen unsere Tagung «Planen
heute», die, so wurde uns von vielen
Seiten versichert, ausgezeichnet ge-
lungen ist. Schon vorher waren Anzei-
chen sichtbar geworden, dass die
Skepsis gegeniber der Landes-,
Regional- und Ortsplanung ihren Zenit
Uberschritten hatte. So wurde in der
Bundesstadt am 8. Juni 1975 der Nut-
zungszonenplan mit Teilbauordnung,
der erstmals Vorschriften (iber die Nut-
zung der Gebaude in vertikaler Rich-
tung aufstellte, mit Uberwaltigender
Mehrheit angenommen (vgl. «plan»
1975, Nr. 7/8, S. 23). Damit konnte ein
Damm dagegen errichtet werden, dass
in manchen Quartieren Wohnhé&user
immer mehr durch die wéhrend langer
Zeit wesentlich rentableren Biliroh&u-
ser ersetzt werden. Auch die Zurcher
stimmten dem wé&hrend Jahren um-
kampften Planungs- und Baugesetz am
7. September 1975 zu (vgl. «plan» 1975,
Nr. 11, S. 18f.). Den privaten Planungs-
biros wurden in der zweiten Halfte
1975 vermehrt Planungsauftrage uber-
tragen. Aber das Auftragsvolumen
blieb, wie wir es erwahnt hatten (vgl.
Tatigkeitsbericht 1974 im «plan» 1975,
Nr. 6, S. 11, Ziff. 4), hinter den Finanzie-
rungsmoglichkeiten der 6ffentlichen
Hand zuriick. In einem wesentlichen
Mass ist daflir die Haltung zahlreicher
Behorden verantwortlich, die erst nach
dem Entscheid Uber das Bundesgesetz
tber die Raumplanung am 13. Juni
1976 neue Planungsauftrage erteilen
wollen.

3. Die Ursachen der Planungsmidig-
keit und Planungsskepsis liegen tiefer.
Wir haben uns damit in der Einleitung
des Jahresberichts 1974 befasst. Er-

freulicherweise hat der Bund Schwei-
zer Planer die Initiative ergriffen, in
einer kleinen Gruppe, die sich ad hoc
bildete, das Berufsbild des Planers zu
diskutieren. Die vorlaufigen Ergebnisse
dieses Gesprachs kénnen wie folgt zu-
sammengefasst werden: An Planer
aller Stufen sind hohe Anforderungen
zur gemeinschaftlichen Arbeit mit an-
dern Berufsgruppen zu stellen. Der
Ortsplaner muss uber ein breites Allge-
meinwissen und zugleich lber vertiefte
Kenntnisse der direkt raumbezogenen
Aufgaben verfligen. Er soll Auftrage zur
selbsténdigen Bearbeitung nur fir je-
nen Bereich GUbernehmen, von dem er
vertiefte Kenntnisse hat. Der Kantons-
und der Stadtplaner haben die Anfor-
derungen zu erfiillen, die an Ortsplaner
gestellt werden. Darliber hinaus mus-
sen sie gute Kenntnisse der Verwal-
tungszusammenhange und der Verwal-
tungstatigkeit haben. Der Stadtplaner
muss zudem in einem besondern Aus-
mass die gestalterischen Aufgaben sei-
nes Bereichs beherrschen. Die Anfor-
derungen an einen Regionalplaner
dirften denjenigen an den Kantons-
und Stadtplaner nahekommen.

Das hier dargelegte Berufsbild muss
weiter Uberdacht und in grosserem
Kreise zur Diskussion gestellt werden.
Die weitgehende Einschréankung der
Anforderungen an einen Planer, die
sich aus diesem Berufsbild ergébe,
wlrde die Planer vor dem Risiko be-
wahren, in Sachgebieten, die sie nicht
vertieft beherrschen, eine Arbeit zu lei-
sten, die zu berechtigter Kritik Anlass
gibt. Sie musste aber gleichzeitig dem
Berufsstand der Planer das Ansehen
zuriickgeben, das sie verdienen und
dessen sie bedurfen, wenn sie «nur»
jene Aufgaben zur Bearbeitung lber-
nehmen, in denen sie «zu Hause» sind.
4. Jede Planung muss sich mit der Ge-
genwart auseinandersetzen und sich
zugleich mit dem befassen, was in der
Zukunft geschehen kénnte. Ist raumbe-
zogene Planung also nur aufgrund von
Prognosen mdglich? Wir hatten insbe-
sondere gegen Bevdlkerungsprogno-
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Seit 100 Jahren schiitzen wir den Wald,
schiitzen wir nun auch das Land

sen flr einen Bezirk oder gar eine Ge-
meinde schon immer grosse Beden-
ken. Die letzten beiden Jahre haben
uns die wenig erfreuliche Erkenntnis
gebracht, dass auch fur die gesamte
Schweiz Prognosen der Entwicklung
und der Bevolkerungsbewegung — oder
aber, erst recht, in der Politik, deren
Umschwiinge nicht vorhersehbar sind,
jedoch folgenschwer sein kdnnen
(E. A. K. in der NZZ Nr. 300 vom 27./
28. Dezember 1975) — kaum allzu sinn-
voll sein durften. Wir halten das Risiko
von Fehlprognosen fir zu gross. Wahr-
scheinlich missen sich daher in Zu-
kunft die Orts-, Regional- und Landes-
planer damit bescheiden, Entwick-
lungsansagen zu formulieren, die auf
klar zu umschreibenden Randbedin-
gungen beruhen. Landesplanung ist
angewandte Sozial- und Gesellschafts-
politik, die sich in mancherlei Bezie-
hung technischer Instrumente zu be-
dienen hat. Sie kann sich den Strémun-
gen nicht entziehen, welche die Sozial-
und Gesellschaftspolitik beherrschen.
Dafiir ist bemerkenswert die Bauweise,
die zwischen 1965 und 1973 immer
mehr zum Gigantischen neigte. Wer
sich dagegen anstemmte, nahm eine
Sisyphusarbeit auf sich. Innert kirze-
ster Zeit hat nun aber der Trend aus
Griinden, die wir nur zu einem Teil ken-
nen, radikal umgeschlagen. Was jetzt
gesucht wird, sind wieder Einfamilien-
héuser. Desgleichen sind die Eigen-
tumswohnungen — fiir wie lange wohl?
—aus dem Zug der Zeit «hinauskatapul-
tiert» worden. Diese Trendénderungen
haben nicht nur die Schweiz, sondern
zumindest den gesamten deutschspra-

chigen Raum und Holland erfasst. Die
Kraft solcher gesellschaftspolitischer
Bewegungen macht jene bescheiden,
die sich mit der Landesplanung zu be-
fassen haben. Zugleich erkennen sie
immer mehr die Notwendigkeit, die Pla-
nung soweit als Uberhaupt méglich fle-
xibel zu gestalten. Eine weitere Er-
kenntnis dréngt sich auf: Die Planung
bedarf einer kontinuierlichen For-
schung, die sich frei von irgendwel-
chen Doktrinen stdndig mit der Wirk-
lichkeit auseinandersetzt. Stiick flr
Stiick muss um neue Erkenntnisse und
deren Realisierung gerungen werden.
Nach unserer Uberzeugung wird dieses
Vorgehen allen globalen Methoden
Uiberlegen sein. Im «Wartesaal Gottes»,
wie Rilke die Schweiz einmal genannt
hat, ist grossen Wiurfen leider selten
genug Aussicht auf Erfolg und Bestand
beschieden.

Il. Grundsatzliche Fragen

1. Raumplanungsgesetz

A. Nachdem das Referendum gegen
das Raumplanungsgesetz zustande ge-
kommen war, wurde dieses Gesetz
mancherorts in einem wenig erfreu-
lichen Mass verketzert. Die VLP steht
aus Griinden, die sie bei verschiedenen
Gelegenheiten erlduterte, eindeutig
zum Raumplanungsgesetz. Sie liess am
6. Februar 1975 den Bezligern des
Pressedienstes folgende Mitteilung zu-
kommen:

Die Geschaftsleitung der Schweizeri-
schen Vereinigung fiir Landesplanung
pflog kiirzlich unter dem Vorsitz ihres
Présidenten, alt Sténderat Dr. W. Roh-
ner (Altstatten SG), einen ausfiihrlichen
Gedankenaustausch (ber das Raum-

planungsgesetz. Diesem Gesetz ist be-
kanntlich von verschiedenen Seiten
Opposition erwachsen, ja es wird von
gewissen Kreisen geradezu leiden-
schaftlich abgelehnt. Dabei wird beru-
higend immer wieder betont, man
stehe flir die Raumplanung ein und be-
kdmpfe nur das Bundesgesetz, dem
National- und Standerat am 4. Oktober
1974 mit grossen Mehrheiten zuge-
stimmt hatten. Bei der Analyse der
Argumente kann man sich aber in der
Regel des Eindrucks nicht erwehren,
dass gelegentlich aus persdnlichen
achtbaren, nicht selten aber auch aus
handfesten andern Grinden zum Ge-
neralangriff gegen die Raumplanung
geblasen wird. Die Geschéfstleitung
der Schweizerischen Vereinigung fir
Landesplanung bedauert dies aufs tief-
ste, wird doch einem grossen, ausser-
ordentlich wichtigen und notwendigen
Anliegen, der zweckmassigen Nutzung
des Bodens und der geordneten weite-
ren Besiedlung unseres Landes, der
Kampf angesagt. Das Raumplanungs-
gesetz will diese Zielsetzungen fir die
gesamte Schweiz in einer Eigentum
und Freiheit modglichst schonenden,
der Riicksicht auf den Mitmenschen
verpflichteten Weise verwirklichen.
Raumplanung war wohl noch nie s0
notig wie gerade in dieser Zeit, in der
Gemeinden, Kantone und Bund, wie
schon lange nicht mehr, alles tun mus-
sen, um ihre Mittel haushalterisch ein-
zusetzen. Strassen, Kanalisationen,
Wasser- und Energieversorgungen
Schulh&user, Alterswohnungen, Sport-
pléatze, ja wohl alle baulichen Anlagen
der o6ffentlichen Hand kdnnen wesent”
lich kostenglinstiger erstellt werden
wenn sie sich auf eine ausgewogené
Orts-, Regional- und Kantonalplanung
stlitzen kénnen. Kantone und Gemein-
den, die der Auffassung sind, sie konn-
ten ihre Ausgaben verringern, indem
sie  Planungsauftrage zuriickhalten
oder gar zuriickziehen, laufen das
Risiko, um augenblicklicher, geringef
und vielfach nur vermeintlicher finan-
zieller Vorteile willen spater hohe, an
sich unnétige Ausgaben und erst noch
nicht gutzumachende Entwicklungs”
schaden zu verursachen. Dabei darf
Entwicklung nicht mit ziigellose™
Wachstum verwechselt werden. Nach”
dem im Zeichen einer langerdauernde”
Hochkonjunktur tbermassige Wach$®
tumsraten angenommen worden sin
und der Ubersteigerte Bedarf an Woh-
nungen nicht selten zu unschénen, un”
wohnlichen Uberbauungen gefiiht
hat, sind sich heute Bevélkerung, B€”
hérden, Planer und Architekten eini9
dass fiir die Gestaltung der Zukunft i

plan6 1976
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baulichen Bereich zuriickhaltende, den
Mitmenschen besser dienende Mass-
Stdbe Anwendung finden mdussen.
Jene, die aus andern Griinden an wei-
terreichende Entwicklungen Hoffnun-
gen geknilipft hatten, wenden sich
heute gegen die unbestrittenen Zielset-
Zungen der Landesplanung und gegen
das Raumplanungsgesetz. Die Ge-
Schéftsleitung der Schweizerischen
_Vereinigung fir Landesplanung gibt
threr Zuversicht Ausdruck, dass die
Mehrheit der Stimmbiirger im eigenen
Interesse und in demjenigen der kiinfti-
gen Generationen diesem Gesetz zu-
Stimmen wird.
Gegen das Ende des letzten Jahres
Machte die emotionelle Beurteilung
des Raumplanungsgesetzes mancher-
Orts einer sachlicheren Wertung Platz.
Ein Vortrag, den Professor und Natio-
Nalrat J.F. Aubert, Corcelles NE, am
30. Oktober 1975 in Lausanne an einer
agung der Schweizerischen Vereini-
gung der Verkehrsingenieure hielt, war
N dieser Beziehung besonders auf-
Schlussreich: Vor allem in der West-
SChweiz hat man Angst, die Anwen-
d_Ung des Raumplanungsgesetzes be-
Cintrachtige den Féderalismus. Diese
efahr bestiande dann, wenn der Bun-
desrat beij der Genehmigung der kanto-
Nalen Gesamtrichtplane deren Uber-
Cinstimmung mit dem Leitbild oder
auch — jedenfalls bei strenger Ausle-
9ung von Art. 2 des Gesetzes — mit dem
Weckartikel priifen wiirde. Nationalrat
Ubert fiihrte weiter aus, er vertraue
den Zusicherungen von Bundesrat Dr.
- Furgler, dass das Raumplanungsge-
Setz nicht in dieser Art ausgelegt
Werde. Wir teilen die von Nationalrat
ubert vertretene Auffassung voll und
8anz und wiirden sogar noch beifiigen,
daSS dort, wo das Ermessen von Be-
®utung ist, letztinstanzlich die kanto-
Nalen Behorden dieses zu handhaben
haben, wenn es sich nicht um Belange
andelt, fiir die der Bund neben
krt_- 223uater iher eine eigene Zustandig-
It verfiigt. Was fir das Verhdltnis
>Und—Kanton gilt, muss jedenfalls in
1®nen Kantonen, in denen die Gemein-
eienn gemass Recht oder Tradition in
lunem wesentlichen Masse die Besied-
e 9 selber gestalten konnten, auch fir
% Verhaltnis zwischen Kantonen und
unmemden gelten. Die Geschéftslei-
auc?, unserer Vereinigung hat denn
8 1 In Ihr.er Sitzung vom 19. Dezem-
sity 975 eine Arbeitsgruppe unter der
- Ng von Gemeindeprésident und
'Opalrat Dr. A. Hiirlimann, Walchwil
Scﬁee'“gesetzt, um das Verhéltnis zwi-
X N Kantonen und Gemeinden in der
Umplanung zu kiren.
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B. Wenn wir uns schon zugunsten
einer foderalistischen Ldsung ausge-
sprochen haben, kommt man kaum um
die Frage herum, ob Fdéderalismus
mehr ist als ein Schlagwort. Zweifels-
ohne. Der bekannte Historiker Profes-
sor Herbert Lithy fuhrte 1965 in einem
Aufsatz «Vom Geist und Ungeist des
Foderalismus» (Jahrbuch 1965 der
NHG, S. 29ff.) unter anderem folgendes
aus:

«Wir bekennen uns zur Uberzeugung,
dass sich die Demokratie und die Frei-
heit, die wir kennen, im Grunde nur im
Uberschaubaren Raum der lokalen Ge-
meinschaft ganz entfalten kann, in der
es dem Menschen mdglich ist, im vollen
Sinne Birger zu sein, und dass darum
die Gemeindedemokratie das tragende
Fundament einer Stufenordnung der
Gesellschaft ist, die jede Beratung, Ent-
scheidung und Durchfiihrung offent-
licher Aufgaben dem kleinsten Kreis
zuweist, in dem sie sinnvoll stattfinden
kénnen. Die Bedrohung der inneren
Entleerung der Gemeindedemokratie
rihrt deshalb an die Grundlagen des-
sen, was die schweizerische Zivilisation
genannt werden kann... Es ist ein
Missbrauch des Begriffes Fdderalis-
mus, ihn zur Parole des untétigen Trei-
benlassens, des Neinsagens und des
Barrikadenbaus gegen die Zukunft zu
machen.»

Diesen Worten ist wohl kaum etwas
beizufligen, es sei denn die Feststel-
lung, dass das Raumplanungsgesetz
mit der Wahrung der berechtigten An-
liegen des Foderalismus gut vereinbar
ist. Dem wird vorausgesetzt, dass die-
ses Gesetz richtig angewendet werde,
und wir haben Vertrauen, dass sich
diese Voraussetzung erfillen wird.

C. Wie steht es denn mit dem Leitbild,
das unseren Miteidgenossen in der
Westschweiz und anderswo Sorge
macht? Es ist ein offenes Geheimnis,
dass unsere Vereinigung gegeniiber
den Leitbildern immer eine gewisse Zu-
riickhaltung geubt hat. Dies hier zu be-
griinden, wiirde zu weit fihren. Wir
halten hier nur fest, dass die Leitbilder
gemass Art. 20 und 21 RPG in Uberein-
stimmung mit Art. 229“@*" Bundesver-
fassung nur eine Grundlage fur weitere
materielle Grundsétze der Raumpla-
nung bilden. Wir kénnten uns zudem
vorstellen, dass sich Bund, Kantone
und Gemeinden aufgrund von Leitbil-
dern darauf einigen kénnten, wann und
wo gemeinsame Investitionen vorge-
nommen werden. Aber Leitbilder kén-
nen die weitere Besiedlung unseres
Landes nicht bestimmen.

2. Bodenrecht und Raumplanung

In der Berichtsperiode hat sich die Ent-
wicklung der Bodenpreise allgemein
beruhigt. In mehr oder weniger abgele-
genen Gebieten haben sich die Boden-
preise sogar zurlickgebildet. Wirt-
schaftliche Schwierigkeiten, ja sogar
die Liquidation von Gesellschaften, die
zu Ubersetzten Preisen und teilweise in
noch nicht eingezonten Gebieten Land
erworben hatten, waren eine der Fol-
gen der allgemeinen wirtschaftlichen
Rezession, die sich auch bei den
Bodenpreisen bemerkbar machte. Dur-
fen wir davon ausgehen, dass sich
damit das Bodenproblem, das weitge-
hend ein Bodenpreisproblem ist, von
selbst 16sen wird? Wir sind zwar der
Meinung, diese Frage sei zu verneinen,
haben uns aber im Hinblick auf das
Raumplanungsgesetz mit allfalligen
Bodenrechtsreformen nicht néher be-
fasst. Die Sozialdemokratische Partei
der Schweiz hat hingegen 1975 einer
Verfassungsinitiative flir ein neues
Bodenrecht zugestimmt. Im Zeitpunkt
der Niederschrift dieses Tatigkeitsbe-
richts ist der Text dieses Vorschlages
auf Verfassungsstufe noch nicht be-
kannt.

Professor A. Kuttler, Basel, hat in unse-
rem Auftrag zur Frage Stellung genom-
men, welcher Zeitpunkt fur die Beurtei-
lung der Frage massgebend ist, ob eine
materielle Enteignung vorliegt. Sein
wertvolles Gutachten ist im Zentralblatt
fir Staats- und Gemeindeverwaltung
veroffentlicht worden (1975, Nr. 12,
S. 4971f.).

3. Bundesbeschluss iiber dringliche
Massnahmen auf dem Gebiet der
Raumplanung / materielle Enteignung
A. Die Gultigkeit des Bundesbeschlus-
ses Uber dringliche Massnahmen auf
dem Gebiet der Raumplanung war bis
Ende 1975 befristet. Im Hinblick darauf,
dass die Abstimmung Uber das Raum-
planungsgesetz erst am 13. Juni 1976
stattfindet, haben wir uns fir eine Ver-
langerung des Bundesbeschlusses um
ein Jahr eingesetzt. Auf Vorschlag des
Bundesrates haben die eidgendssi-
schen Rate der Verlangerung zuge-
stimmt. Wir sind dafiir dankbar.

B. Auch diese Verldngerung des Bun-
desbeschlusses Uber dringliche Mass-
nahmen auf dem Gebiet der Raumpla-
nung kann nicht dariber hinwegtiu-
schen, dass léngst nicht alle proviso-
risch geschiitzten Gebiete dauernd von
Uberbauungen freigehalten werden
kénnen. Dort, wo wegen materieller
Enteignung massive Entschadigungen
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Solche Landschaften sind zu schiitzen
und zu erhalten

bezahlt werden miissten, lasst sich ein
integraler Schutz wohl in vielen Féllen
nicht verwirklichen. Aber es kann da
und dort Massnahmen geben, mit de-
nen man den berechtigten Interessen
der o6ffentlichen Hand gleichwohl mehr
oder weniger Rechnung tragen kann.
So kénnen unter Umstéanden Vorschrif-
ten erlassen werden, die zu einem kon-
zentrierten Bauen mit Nutzungsumla-
gerung verpflichten. Um Gemeinden
und Kantone dabei besser als bisher
beraten zu konnen, haben wir im
Herbst 1975 im Rahmen des Zentralse-
kretariats die Zentralstelle fiir Rechts-
fragen der Erschliessung und Enteig-
nung gebildet.

4. Wohnbau- und Eigentums-
forderung / Beitragsoptimierung

A. Der Bundesrat hat das Bundesgesetz
Uber die Wohnbau- und Eigentumsfor-
derung riickwirkend auf den 1. Januar
1975 in Kraft gesetzt und dabei unse-
rem Wunsch, die Inkraftsetzung des
Art. 6 dieses Gesetzes zu verschieben,
nicht entsprochen. Obwohl wir daflr
aus politischen Griinden Verstédndnis
haben, ist dadurch eine Rechtsunsi-
cherheit entstanden, ist doch zu erwar-
ten, dass der Bundesrat die Verord-
nung gemass Art. 6 Abs. 3 dieses Ge-
setzes, die Rahmenbestimmungen, ins-
besondere uber die Héhe und Falligkeit
der Beitragsleistungen, enthalten wird,
nicht vor dem 2. Semester 1976 erlas-
sen wird (vgl. R. Stlideli im «plan»
1975, Nr. 12, S. 17).

B. Erstmals seit dem Kriegsende hat
sich der bisher allzu geringe Leerwoh-

nungsbestand erheblich erhéht. Wer
auf zu vielen Wohnungen oder Eigen-
tumswohnungen «sitzengeblieben» ist,
musste wirtschaftliche Schwierigkeiten
in Kauf nehmen. Die Wohnungsnot fir
wirtschaftlich weniger Begunstigte ist
dennoch nicht geldst, sind es doch vor
allem Wohnungen mit hohen Mietzin-
sen oder in ungunstiger Lage, die leer
stehen. Die Wohnbau- und Eigentums-
férderung ist daher so aktuell wie eh
und je, auch wenn sich deren Schwer-
gewicht wenigstens teilweise auf die
Renovation bestehender Hauser verle-
gen wird. Die Tendenz, die bestehende
Bausubstanz vermehrt zu pflegen und
zu erhalten, verdient unsere volle Un-
terstutzung.

C. Im Sommer 1975 konnten wir dem
Bundesamt fur Wohnungswesen den
Bericht liber Grundeigentiimerbeitrage
und Geblhren an Erschliessungsanla-
gen erstatten. Dieser Bericht soll mit
eine Grundlage zum Erlass der bundes-
ratlichen  Erschliessungsverordnung
gemass Art.6 Abs.3 des Wohnbau-
und Eigentumsfoérderungsgesetzes bil-
den. Wir sind dem Bundesamt dankbar,
dass wir den Bericht als Schriftenfolge
Nr. 18 herausgeben durften.

D. Der Delegierte fiir Preisiberwa-
chung hatte auch die Tarife fur Strom,
Gas, Wasser, Abwasser usw. dem Bun-
desbeschluss betreffend Uberwachung
der Preise, Lohne und Gewinne vom
20. Dezember 1972 und der dazugeho-
rigen Verordnung vom 10. Januar 1973
unterstellt. Wir sahen uns veranlasst,
dagegen Einwendungen zu erheben
(vgl. «plan» 1975, Nr.11, S.27). Am
19. Dezember 1975 wurde ein neuer
Bundesbeschluss Uber die Preisiber-
wachung erlassen, am gleichen Tag die
Verordnung Uber die Preisliberwa-
chung. Diese sieht nicht mehr vor, dass
Gebuihren fir Wasser und Abwasser
(und damit auch Beitrdge an Strassen,
Wasserversorgungen und Abwasserbe-
seitigungen) vom Bund herabgesetzt
werden konnen. Wir zweifeln nicht
daran, dass der weitgehende Erfolg un-
serer Besprechungen den Kantonen
und Gemeinden dienlich sein wird.

5. Bundesgesetz iiber den Gewésser-
schutz

Die Eidgendssische Gewasserschutz”
kommission schlug 1975 dem Eidge-

See- und Flussufer sollen der Erholung dienen

1976
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ndssischen Departement des Innern
Massnahmen vor, um die rechtzeitige
Weiterfiihrung der Gewasserschutzan-
lagen und deren Finanzierung insbe-
sondere durch Bundesbeitrage sicher-
Zustellen. Das Departement des Innern
konnte diesem Antrag vorlaufig nicht
Stattgeben, da der Bund anderswie
mehr Mittel fiir die Bundessubventio-
Nen zur Verfligung stellen konnte, wéh-
rend gleichzeitig der Druck nach neuen
Beitragszusicherungen etwas zuriick-
ging. Wir haben (ibrigens in unserer
Schrift, auf die wir eben hingewiesen
haben, Wege aufgezeigt, die es den
Kantonen und Gemeinden erleichtern
Sollten, die Finanzen fir die Erfillung
der Aufgaben des Gewasserschutzes
bereitzustellen.

6. Bundesgesetz iiber den
Umweltschutz / Larmschutz
an Nationalstrassen
A. Unsere Vernehmlassung zum Bun-
desgesetz liber den Umweltschutz
haben wir im «plan» 1975, Nr. 5, S. 10f.,
\_{eréffentlicht. Kritisch waren zum
Uberwiegenden Teil auch die Vernehm-
IElssungen der Kantone und anderer
Organisationen. Der Vorsteher des Eid-
gendssischen Departements des In-
Nern, Bundesrat Dr. H. Hiirlimann, ent-
Sf_:hied daher, den Gesetzesentwurf
Nicht weiter zu verfolgen. Ob ein neuer
Umfassender Gesetzesentwurf oder
Entwiirfe zu Teilgesetzen vorgelegt
Werden sollen, wird der Bundesrat ent-
Scheiden, wenn die Ergebnisse ver-
Schiedener Arbeitsgruppen vorliegen.
B-' Der Direktor der Vereinigung ist Mit-
Qlied einer dieser Arbeitsgruppen, und
ZWar jener fiir den Larmschutz. Zu-
Qleich gehort er der Kommission des
Idgengssischen Amtes fiir Strassen-
Und Flussbau fiir Larmschutz an Natio-
Nalstrassen an, die ihre Arbeiten nach
dem Eingang der Vernehmlassungen in
der zweiten Halfte 1975 wieder aufge-
NOmmen hat. Obwohl der Schlussbe-
ficht liber Immissionsschutz an Natio-
Nalstrassen, den diese Kommission im
'arz 1974 herausgegeben hatte, und
d]e_ Schriftenfolge Nr. 15 unserer Ver-
®inigung (Larmschutz an National-
Strassen, Marz 1974) allgemein gut auf-
9enommen worden sind und in der
"axis inzwischen vielfach angewendet
Werden, war nicht zu verkennen, dass
Mehrere Kantone Befilirchtungen heg-
®n, an das kantonale und kommunale
rassennetz wiirden ebenso hohe An-
ﬁc::der_ungen gestellt, und dies sei
anziell untragbar. Zudem wurde wie-
Crholt gefordert, der Bekdmpfung des
Sarmslan der Quelle sei mehr Aufmerk-
aMkeit zu schenken. Wir halten dieses
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Postulat als berechtigt, mussen aber
auf die Aussage der Fachleute abstel-
len, die zum Schluss gekommen sind,
der Larm werde an der Quelle voraus-
sichtlich nie, auf jeden Fall nicht in den
néachsten 10 bis 15 Jahren, auf ein er-
trégliches Mass herabgesetzt werden
koénnen. Die Geschéftsleitung beschaf-
tigte sich ihrerseits mit dem Fragen-
komplex; sie gelangte dabei zur Auffas-
sung, ohne genligende Unterstiitzung
durch den Bund seien die Kantone und
Gemeinden kaum in der Lage, fur die
notwendigen Sanierungen aufzukom-
men. Es seien aber, bevor das Bundes-
gesetz Uber die Nationalstrassen revi-
diert oder ein allgemeines Gesetz Uber
den Larmschutz (bzw. ein Kapitel Uber
Larmschutz mit einem umfassenden
Bundesgesetz) erlassen werden, das
Ausmass der notwendigen Sanierun-
gen und deren Kosten festzustellen.

7. Einkaufszentren

Im vergangenen Jahr erstatteten uns
die beauftragten Planungsbiros ihr
Gutachten  Uber  Einkaufszentren.
Sowohl unsere Organe als auch dieje-
nigen der Aktiengesellschaft fur Ein-
kaufszentren konnten sich — teilweise
aus entgegengesetzten Griinden — ver-
schiedenen Auffassungen, die im Gut-
achten vertreten wurden, nicht an-
schliessen. Der Verwaltungsrat der
Aktiengesellschaft fiir Einkaufszentren
und unsere Vereinigung bildeten Ende
1975 gemeinsam eine Arbeitsgruppe,
die abklaren soll, ob eine Einigung auf
Grundséatze fur die Behandlung von
Einkaufszentren erzielt werden kann.

Offentlichkeitsarbeit

Wir haben der Offentlichkeitsarbeit wie
gewohnt grosse Beachtung geschenki.
Die drei Kurse und die Tagung «Planen
heute» vom 25. November 1975 haben
wir schon erwahnt. Zudem haben wir in
acht Pressediensten insgesamt 50 Arti-
kel herausgegeben.

Dem Pressedienst war 1975 ein ausser-
gewohnlich grosses Echo beschieden.
Behdrden kleinerer und grosserer Ge-
meinden, kantonale Amtsstellen, ja
selbst Verwaltungen von Grossstadten
liessen uns spontan wissen, unser
Pressedienst diene ihnen immer wieder
bei weittragenden Beschliissen und bei
Entscheiden.

I1l. Tatigkeit der Organe
der VLP und anderer
Organisationen

1. Mitgliederversammiung
1975 fand keine Mitgliederversamm-

lung statt. Statutengemaéss tritt die
ordentliche Mitgliederversammlung
nur alle zwei Jahre zusammen.

2. Vorstand

Der Vorstand besammelte sich am
6. Juni 1975 zu seiner ordentlichen Sit-
zung. Nach der Verabschiedung der
statutarischen Traktanden (Tatigkeits-
bericht 1974, Rechnung 1974 und Revi-
sionsbericht dazu) referierte Prof. Dr.
G. Fischer, HSG, St.Gallen, tUber «Wirt-
schaftliche Situation und Raumpla-
nung». Nach dem aufschlussreichen
Referat gingen in der Diskussion die
Auffassungen Uber die Aufgaben der
Raumplanung erheblich auseinander
(vgl. «plan» 1975, Nr. 7/8, S. 21f.).

3. Ausschuss

A. Der Ausschuss behandelte an seiner
ersten Sitzung vom 11. April 1975
neben den statutarischen Traktanden
insbesondere Fragen der Abstim-
mungskampagne fir das Raumpla-
nungsgesetz. An der zweiten Sitzung
vom 2. September 1975 stimmte er der
Schaffung der Zentralstelle flir Rechts-
fragen der Erschliessung und Enteig-
nung zu. Zu einer lédngern Debatte
flihrte der Hinweis des Direktors der
VLP, auch die Zentralstelle werde nur
Auftrage der 6ffentlichen Hand anneh-
men. Die VLP werde aber dennoch nie
einseitige Stellungnahmen verfassen,
sondern die verschiedenartigen Anlie-
gen nach sachlichen Gesichtspunkten
abwéagen. Einzelne Ausschussmitglie-
der wiirden es begrissen, wenn unsere
Vereinigung auch Auftrdge von Privat-
personen ausfiihren kdnnte.

B. Es geziemt sich, eines frihern Aus-
schussmitgliedes zu gedenken, das
Ende Dezember 1975 gestorben ist: alt
Nationalrat H. Leuenberger, Zirich. Er
war in friiheren Jahren ein aktives Mit-
glied des Ausschusses, das flir die Be-
lange der Landesplanung viel Ver-
standnis hatte. Wir sind dem  friiheren
Prasidenten des Gewerkschaftsbun-
des, H. Leuenberger, fiir seine wertvol-
len Dienste dankbar.

4. Geschiftsleitung

Die Geschéftsleitung erledigte ihre Auf-
gaben an vier Sitzungen, und zwar am
6. Februar, 11.Marz, 5.Juni und
19. Dezember 1975. Zahlreiche weitere
Beschlisse wurden auf dem Korre-
spondenzwege gefasst. Wie in friihern
Jahren bestimmte die Geschéaftsleitung
in allen wesentlichen Belangen die
Téatigkeit der VLP, entweder als Antrag
an die ubergeordneten Instanzen. oder
in eigener Zustandigkeit.
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5. Kontaktkommission
Diese trat 1975 zu keiner Sitzung zu-
sammen.

6. Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe befasste sich in zwei
Sitzungen am 16.Januar und am
27. Mai 1975 mit wesentlichen Belan-
gen der Planung, so unter anderem mit
der Stellung der Regionen, der Zusam-
menarbeit zwischen den Gemeinden in
den Agglomerationen einerseits und
unter den Stadten anderseits.

7. Redaktionskommission «plan»

Die Redaktionskommission «plan» be-
sprach an zwei Sitzungen vom
4. Februar und vom 2. Juli 1975 die Ge-
staltung der Zeitschrift und deren wei-
teren Ausbau. Ein solcher dirfte nur
moglich sein, wenn der «plan» unter
anderem auch von Bundesinstanzen
gefordert wird. Noch bestehen keine
Abmachungen, doch zeigen sich Hoff-
nungsschimmer fir eine zufriedenstel-
lende Lésung.

8. Ad-hoc-Kommissionen

1975 beendete die Ad-hoc-Kommission
fir den Bericht Gber Grundeigentiimer-
beitrdge und Gebuhren an Erschlies-
sungsanlagen und zur Begleitung des
Gutachtens Uber Einkaufszentren ihre
Arbeit. Desgleichen konnte die Arbeits-
gruppe der 1. Stufe fiir den Vorschlag
zur bundesrétlichen . Erschliessungs-
verordnung ihre Aufgabe abschliessen.
lhre Arbeit nahm die Ad-hoc-Gruppe
auf, welche die Erarbeitung des Gut-
achtens der Professoren P. Saladin
und A. Kuttler Gber Eigentumsgarantie
und materielle Enteignung begleitet.

9. Regionalplanungsgruppen

Von wenigen Ausnahmen abgesehen
haben die Regionalplanungsgruppen,
die uns als Sektionen angehdren, 1975
eine hochst erfreuliche Tatigkeit ent-
wickelt. Es sei uns gestattet, eine ganz
besonders grosse Leistung hervorzu-
heben: Die Regionalplanungsgruppe
Westschweiz, die von alt Stédnderat Dr.
h. c. E. Choisy, Satigny GE trefflich ge-
leitet wird, konnte am 24. September
1975 nach ihrer Journée officielle am
Comptoir Suisse in Lausanne die von
ihren Mitarbeitern aufgebaute ausge-
zeichnete Ausstellung Uber die Not-
wendigkeit der Raumplanung présen-
tieren. Wir danken allen aktiven Regio-
nalplanungssektionen und ihren Orga-
nen fur die wertvolle Arbeit, die sie im
vergangenen Jahr geleistet haben.

10

10. Bund Schweizer Planer (BSP)

Der Bund Schweizer Planer war wie
immer sehr aktiv. Neben Tagungen in
Zurich und Lausanne zur eingehenden
Orientierung seiner Mitglieder Uiber das
Raumplanungsgesetz veranstaltete er
Symposien in Brugg (Thema: Bauten
ausserhalb von Bauzonen) und in Biel
(Thema: Planen 1980).

Die Beziehungen zwischen dem BSP
und unserer Vereinigung waren wie ge-
wohnt ausgezeichnet.

11. Der Delegierte fiir Raumplanung
Nach dem Ricktritt von Prof. Martin
Rotach wahlte der Bundesrat Flrspre-
cher Marius Baschung zum neuen voll-
amtlichen Delegierten fir Raumpla-
nung (vgl. «plan» 1975, Nr. 3, S. 10).
Die Beziehungen mit ihm und seiner
Amtsstelle waren sehr gut. Der Dele-
gierte gewahrte uns Beitrdge an die
Durchfiihrung unserer Kurse und be-
auftragte uns mit der Ausarbeitung
einer Expertise Uber die Eigentumsga-
rantie und die materielle Enteignung;
dieser Auftrag wird, wie schon erwéhnt,
vorwiegend von den Professoren Sala-
din und Kuttler bearbeitet.

IV. Tagungen und Kurse,
weitere
Offentlichkeitsarbeit,
Zentralsekretariat

1. Kurse und Tagungen

A. Auf unsere Kurse in Bern, Romont
und Martigny haben wir bereits hinge-
wiesen. Den Ausbildungskurs fiir Pla-
ner Uber das Raumplanungsgesetz in
Zirich fuhrten wir gemeinsam mit dem
BSP durch. Obwohl diese vier Kurse
wie gewohnt erfolgreich verlaufen sind,
warten wir mit der Durchfiihrung weite-
rer Kurse bis zum 2. Semester 1976 zu.
Das Zentralsekretariat ist personell
nicht in der Lage, sich nachhaltig fiir
das Raumplanungsgesetz einzusetzen,
die andern Ublichen Aufgaben zu erfiil-
len und erst noch gutvorbereitete
Kurse zu organisieren.

B. Uberraschend gut besucht war un-
sere Tagung «Planen heute» am
25. November 1975. Zweifelsohne war
auch das Programm mit den beiden
politischen Vortrdgen am Morgen
(Bundesrat Dr. K. Furgler und Stadtpra-
sident Dr. R. Tschéppéat, Bern) und den
fachlichen Referenten am Nachmittag
(Prof. P. Saladin und der Direktor der
VLP) um so besser ausgewogen, als es
einerseits durch stiirmisch applau-
dierte Chansons des Berner Trouba-
dours B. Stirnemann und anderseits

durch ein Gespréach von Kantonsbau-
meister P. Schatt (Zurich) und Stadt-
baumeister A. Wasserfallen (Zurich)
unter der Leitung des Berner Stadtpla-
ners H. Aregger verbunden wurde. Die-
sem Gesprach wurde nach unserem
Dafiirhalten nicht Uberall die gebiih-
rende Aufmerksamkeit geschenkt. Ein
Teil des Gesprachs lasst sich kurz so
zusammenfassen: In der Schweiz
wurde in den letzten Jahren vielfach
unschon und zu gedréangt gebaut. Kein
Land, das in so kurzer Zeit so viele Woh-
nungen schaffen musste, konnte aber
diese Aufgabe besser I6sen. Wir sollen
daher nicht nach Siindenbdcken
suchen, sondern uns gemeinsam dafir
einsetzen, dass in Zukunft bessere Lei-
stungen erbracht werden. Anerken-
nung verdienen zudem alle jene, die
schon in den letzten Jahren gestalte-
risch gekonnt gebaut haben.

2. Weitere Offentlichkeitsarbeit

A. Der Pressedienst behandelte 1975

folgende Themen:

— Zur Revision der Allgemeinen Ge-
wasserschutzverordnung

— Geruchsbeldstigungen durch land-
wirtschaftliche Betriebe

— Problem Hochhaus

— Vereinigung von Hochspannungslei-
tungen auf einem Gestange?

— Widerruf einer Bewilligung

— Fleischschaugebiihren als Pr&judiz
fir andere Abgaben?

— Wer tragt die Grundstiickgewinn-
steuer, der Kaufer oder der Verkau-
fer?

— Stellungnahme zum Raumplanungs-
gesetz

— Die Bedeutung einer Waldzone

— Gegen eine Rodung von 35000 m?
Wald auf dem Hiigel «Calangelo»

— Gewasserschutz und Landwert

— Kriterien fir die Berechnung von
Strassenbeitragen

— Massgebender Zeitpunkt fiir die Ent-
schadigung enteigneten Landes

— Gemeinden im Einflussbereich der
Agglomeration von Genf

— Ausbildungskurse Gber Planung

— Baulandumlegungen

— Voraussetzungen flir Eigentumsbe-
schrankungen

— Heimatschutz und Steuerrecht )

— Die Beschwerdelegitimation des Hel”
matschutzes

— Einmal mehr: Abbruch unzuléssige’
Bauten

— Einsprache gegen Zonenplanandé”
rung

— Entschéadigung fiir Land vor der Bau~
linie

— Gefahrdung von Planungsvorlagen?

— 10 Mio Einwohner in der Schweiz?
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= Planung ohne Planwirtschaft

= Raumliche Enge behindert die Ent-
wicklung der Kinder

~ Bemessung der
schadigung

~ Kanalisationsbeitrage
schuss?

~ Baubeitrag an Elektrizitatsversor-
gung

= Erhalten wir
lichen Boden!

~ Erschliessung und Gemeingebrauch

= Ist der Verlust von Geblihren unver-
meidbar?

= Erhohte Ausnitzung bei Areallber-
bauungen

— Wasserversorgung: Spezialtarif fir
Einheimische?

= Wann ist eine Praxisdnderung zulds-
sig?

~ Besonnungsverlust durch Hochbau-
ten

~ Das Referendum gegen das Raum-
planungsgesetz

=~ Eigentumsfeindliches
nungsgesetz?

= Uberlegungen zum Raumplanungs-
gesetz

=~ Zur Abstimmung Uber das Zircher
Planungs- und Baugesetz

= Das formelle Baurecht der Schweiz

= Dauert das Baubewilligungsverfah-
ren zu lange?

= Bauzone und generelles Kanalisa-

tionsprojekt

Zur materiellen Enteignung: ein er-

freuliches Urteil

Sach- und Finanzkompetenz

Richtlinien zur Bestimmung des

Parkplatzbedarfes

= Ortsteilplanung Rigi-Arth

Wildwechsel und Wildschutzmass-

Nahmen

Einfiihrung einer Zweitwohnungs-

Steuer?

= Hoéhere Kanalisationsanschlussge-
blihren fiir Auswartige?

Enteignungsent-

auf Vor-

den landwirtschaft-

Raumpla-

B. 1975 konnten wir unserer 1974 be-
90nnenen Rechts- und Sachdokumen-
tation weitere ungefahr 100 Karten fol-
9en lassen. Die Bearbeitung der zwei-
ten Sendung erfolgte wiederum durch

€Chtsanwalt Dr. R. Schindler, Ziirich,
Und Dr. H. Geissbiihler, lttigen BE.

C. Im Berichtsjahr haben die Massen-
Medien sowohl dem Raumplanungsge-
Setz als auch den Belangen der Raum-
p anung in einem erfreulichen Aus-
Mass Beachtung geschenkt. Wir wie-
de_rholen aber unsern im letzten Tétig-
Sitsbericht gedusserten Wunsch, dass
'ch das Fernsehen vermehrt mit Fra-

9N der Raumplanun befassen
MGchte, a =
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3. Kampagne fiir das Raumplanungs-

gesetz
A. Die Kampagne fiir das Raumpla-
nungsgesetz, deren Federfuhrung

schliesslich dem Zentralsekretariat an-
vertraut wurde, liess sich «harzig» an.
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Natio-
nalratswahlen 1975 konnten die Co-
Préasidenten des Aktionskomitees erst
Mitte Dezember bestellt werden. Be-
deutende Organisationen der Privat-
wirtschaft, deren Unterstltzung fir das
Raumplanungsgesetz vorerst keine be-
sondern Probleme zu bieten schienen,
beschlossen provisorisch oder defini-
tiv, «Gewehr bei Fuss» zu stehen. Im
Verlauf der Zeit sprachen sich dann
aber einzelne massgebende Persén-
lichkeiten der Privatwirtschaft fir das
Raumplanungsgesetz aus, so dass der
zurickhaltende Positionsbezug bei
einzelnen Organisationen vielleicht
nicht endglltig sein wird. Sicher wer-
den aber der Schweizerische Gewerbe-
verband, der Schweizerische Haus-
und Grundeigentimerverband, das
Redressement national und die Ligue
vaudoise das Raumplanungsgesetz
vehement bekédmpfen.

B. Wir haben in der Berichtszeit die
Arbeit an der Abstimmungskampagne
zusammen mit einigen andern Persén-
lichkeiten, fir deren Mitwirkung wir
sehr dankbar sind, aktiv aufgenommen.
Zweimal trafen wir mit den Vertretern
von Fachverbéanden und ideellen Orga-
nisationen zusammen, die das Raum-
planungsgesetz ‘unterstiitzen werden.
Zudem liessen wir den schweizeri-
schen Parteisekretariaten geniligend
Material - zukommen, das diese den
Nationalratskandidaten zustellten.

4. Zentralsekretariat

A. 1975 schieden als Mitarbeiter aus:

— Dr. H. Geissbuhler, lttigen

— Frau Th. Fluri-Studer, Hinterkappe-
len

— Fraulein C. Struchen, Bern

Wir danken diesen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern fir ihre wertvollen

Dienste, die sie unserer Vereinigung

geleistet haben. Sie haben sich in

einem Ausmass fir die Belange der

Landesplanung eingesetzt, wie dies

wohl eher selten anzutreffen ist. Wir

freuen uns, dass Dr. Geissbihler in sei-

nem Amt als Sektionschef beim Dele-

gierten weiterhin der Sache der Raum-

planung dienen wird.

Neu in die Dienste der VLP eingetreten

sind:

— Fraulein Verena Urfer, Bern

— Frau Daniela Durrer, Bern

— Dr. H. Aemisegger, Rechtsanwalt,
Schaffhausen
— U. Bircher, Firsprecher, Muri BE
B. 1975 war unser Personal wiederum
mit Gutachten und mit der direkten
Mitarbeit an Planungsaufgaben stark
beansprucht. Im Gegensatz zu friiher
verzichten wir darauf, die Arbeiten hier
aufzuzéhlen, baten uns doch da und
dort Auftraggeber um Diskretion.
C. Wir fihrten 1975 wiederum keine
gréssere Mitgliederwerbung durch.
Vorwiegend aus Griinden der Rezes-
sion und der Berufsaufgabe mehrerer
Einzelmitglieder mussten wir mehr als
Ublich Austritte verzeichnen. Den Aus-
tritten stehen aber viele Beitritte zu un-
serer Vereinigung gegenuber. Dank der
Tatsache, dass die thurgauische Regio-
nalplanungsgruppe Thurtal fir sich
und ihre 72 Mitgliedergemeinden die
Mitgliedschaft unserer Vereinigung er-
worben hat, gehéren am 1. Januar 1976
75 Gemeinden mehr der VLP an als ein
Jahr zuvor! Unsere Vereinigung steht
daher erfreulich gefestigt da. Wir sind
allen Mitgliedern, die unsern Einsatz
anerkennen, auch wenn dieser ihnen
oft nur sehr indirekt zugute kommt, flr
ihre Treue zu grossem Dank verpflich-
tet.
Am 1. Januar 1976 gehorten der VLP
neben der Eidgenossenschaft als Mit-
glied an:
— alle Kantone
— 915 Gemeinden
— 300 Kollektivmitglieder
— 1288 Einzelmitglieder

V. Sachfragen

1. Mit wesentlichen Sachfragen haben
wir uns in den ersten beiden Kapiteln
dieses Tatigkeitsberichts und im Kapi-
tel V desjenigen von 1974 befasst. Wer
dort unsere Ausserungen (ber die
mogliche weitere Geldverknappung
und Zinsentwicklung und damit auch
Uber die Mdglichkeit, Einfamilienhau-
ser zu bauen, liest, wird feststellen, wie
riskant heute insbesondere auf volks-
wirtschaftlichem Gebiet ein Ausblick
auch nur fur ein Jahr werden kann!
Immer mehr wird offenbar der Wandel
das einzige sein, was besténdig ist.
Solche Schwankungen bereiten allen
Wirtschaftenden, der privaten so gut
als der offentlichen Wirtschaft, unge-
wohnt grosse Schwierigkeiten. Vor
allem erhoht sich das Risiko, dass
Durchfiihrungsprogramme und
Finanzplanungen immer wieder von
Annahmen ausgehen missen, die sich
zum voraus nicht mehr gentigend absi-
chern lassen. Zudem werden die Anfor-
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derungen an die Behorden, die Verwal-
tungen und ihre Berater immer grosser.
2. In unsern vielfachen Kontakten mit
Amtsstellen und Beratern staunen wir
immer wieder Uber das solide Wissen
und Koénnen unserer Gesprachspart-
ner. Wir kénnen aber nicht verschwei-
gen, dass nach unserer Auffassung an-
dernorts gelegentlich nur in geringem
Masse die Voraussetzungen vorhanden
sind, um eine Verwaltung auf dem Ge-
biet der Bewaltigung planerischer Auf-
gaben sachgemass zu filihren. Wir
haben daher alles Versténdnis fir die
Forderung, die kirzlich erneut an uns
herangetragen wurde, unsere Vereini-
gung solle eine hauptamtliche Equipe
zur Weiterbildung aller einsetzen, die
im Bereich der Planung tatig sind. Wir
sind dazu leider nicht in der Lage, es
sei denn, diese zusétzliche, anspruchs-

Transport- und Lagerforderung Nr. 1:

volle Aufgabe werde uns im vollen
Masse vergitet. Da der Bedarf zur
Schaffung einer solchen Ausbildungs-
equipe in einem hohen Masse vorhan-
den ist, freuen wir uns, wenn sich zu
gegebener Zeit ein Weg zu ihrer Finan-
zierung finden lassen sollte.

VI. Ausblick

1. Wir hoffen, das Schweizervolk werde
sich am 13. Juni 1976 zum Raumpla-
nungsgesetz bekennen. Dieser Zielset-
zung wird die Tatigkeit der VLP im er-
sten Semester 1976 hauptséchlich ge-
widmet sein.

2. Wir haben im letzten Tétigkeitsbe-
richt darauf hingewiesen, welche The-
men wir bearbeiten méchten, wenn uns

Unsere Erndhrungsbasis ist sicherzu-
stellen

dies moglich ist. Der Strauss an The-
men ist damals so vielfaltig ausgefal-
len, dass wir ihn nicht noch vergros-
sern mochten. Nach der Abstimmungd
Uber das Raumplanungsgesetz wird
zudem der Augenblick gekommen sein,
um unser Tatigkeitsprogramm fir die
nachsten Jahre zu konkretisieren. ‘An
Aufgaben wird es uns gewiss nicht feh-
len. Wie eh und je werden wir uns be-
mihen, diese im Dienste von Land und
‘Volk zu erfiillen. Wir sind dabei auf die
Treue unserer Mitglieder angewiesen.
Dass diese trotz angespannter Wirt-
schaftslage zu uns stehen, erfillt uns
mit Dankbarkeit und ist uns zugleich
Ansporn zur intensiven Weiterfiihrung
unserer Tatigkeit. ’

Was leer ist, muf} auch kleiner sein ...

... wie BFA-Flissigkeits-Faltbehélter. Sie lassen
sich auf kleinste MaBe falten, leicht befordern,

raumsparend lagern.

Beispiel: BFA Typ VLI

12

Zusammengefaltet in jedem
Pkw mitzufiihren. Fiir Tank-
reinigung, -wartung und
-reparatur. HeiB vulkanisiert
und daher absolut bestéandig
gegen Heizol, Dieselol,
Normalbenzin. Wie alle BFA-
Behélter: Kaltebestandig,
antistatisch.

B N @

Textil Construction AG
KriessernstraBe

CH 9450 Altstatten SG
Postfach 57

Fernruf: 071/7534 84
Fernschreiber: 77 428

B SIChERHEl!
—

Das Standardprogramm mit 49
bewahrten GréBen und Aus-
fihrungen erfiillt individuelle An-
spriiche. Die Qualitéat wird extremen
Anforderungen gerecht: “TREVIRA-
hochfest-Gewebe ist reiB- und ab-
riebfest, verrottungsrei, flexibel.

Verlangen Sie unverbindliche
Informationen. Wir I6sen Probleme.

ein Unternehmen der bfa-Gruppe

‘BALLONFABRIK AUGSBURG

See- und Luftausriistung
GmbH+Co. KG

D 89 Augsburg 31

Postfach 280

Ruf: (08 21) 4150 41 Telex: 053 626

plang 1976



	Tätigkeitsbericht 1975 der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP)

